
Beiträge und Gebühren RSA -Abteilung Fleischrinder 
 
Grundbeiträge 

Betriebsanteil AFSA  pro Jahr €  30,00 

Fleischrinderbeitrag RSA pro Jahr €  20,00 
 
 

HERDBUCH 
 
A   Herbuchbeitrag pro Tier/Jahr €    7,00 
 
 
B   Eintragungen 

a) von Zuchttieren aus anderen deutschen Zuchtgebieten 
      in das Zuchtbuch der jeweiligen Rasse je Tier €  15,00 

b) von Zuchttieren aus den Staaten der EU in das Zucht- 
      buch der jeweiligen Rasse je Tier € 25,00 

c) von Besitzerwechsel innerhalb eines Zuchtbuches je Tier €   5,00 

d) der erstmaligen Aufnahme von weiblichen Tieren in 
das Zuchtbuch der entsprechenden Rasse 

 1 bis 5 Tiere je Tier € 51,00 
 6 bis 10 Tiere je Tier € 38,00 
 ab 11 Tiere je Tier € 25,00 

e) Abstammungskontrolle von aus Embryotransfer 
geborenen Kälbern und männlichen Kälbern, die 
der Zucht dienen sollen je Tier € 20,00  

f) Abstammungsergänzungen je Tier €    3,00 

 
 
C  Gebühren Drittlandeinfuhr 

 Im Rahmen der Antragstellung auf zollfreie Einfuhr von Zuchttieren 

a) Prüfung der Reinrassigkeit der Tiere und Bestätigung 
der Möglichkeit der Eintragung in das Zuchtbuch je Tier €  30,00 

 b)   Erstellung eines Lebendnachweises je Tier €  10,00 
 
 
D Bewertung Kühe 

 a) 1. und 2. Bonitur je Tier €    5,00 

 b) Exzellentbewertung je Tier €  10,00 
 

 
E Bewertung Bullen  

 a) Körgebühr je Bulle €  52,00 

 b) Nachbewertung (verändert nicht das Körurteil, wird aber 
     als Zusatzinformation im Zuchtdokument eingetragen) je Bulle € 20,00 



 
F Gebühr für Zuchtbescheinigungen bei Transfer zwischen 
 Betrieben (wenn Punkt I keine Anwendung findet) 

 a) körfähige Bullen über 11 Monate je Tier €   100,00 

 b) Jungbullen unter 11 Monate je Tier € 80,00 

 c) weibliche Tiere über 15 Monate je Tier €  80,00 

 d) weibliche Tiere bis 15 Monate je Tier € 25,00 
 
 
G Gebühren im Rahmen gutachterlicher Tätigkeit 

a) für Kühe und tragende Färsen 
1 bis 10 Tiere je Tier €  12,00 
11 bis 50 Tiere je Tier €    8,00 
ab 51 Tiere je Tier €    5,00 

 b)   für Jungrinder und Kälber  
1 bis 10 Tiere je Tier €    6,00 
11 bis 50 Tiere je Tier €    4,00 
ab 51 Tiere je Tier €     2,00 

 c)   für Zuchtbullen je Tier € 15,00 

 
 
H Sonderleistungen 

 Eintragung eines geschützten Hofnamens je Betrieb €  155,00 
 
 

HANDEL 
 
I Gebühren für Zuchtviehhandel 
  weibliche Tiere männliche Tiere   

 Provision Käufer 3 % 4 % 
 Provision Verkäufer 3 % 4 %  
 
 Die Kommissionsgebühren beziehen sich auf den Grund- bzw. Steigpreis! 
 Der gewünschte Versicherungsumfang kommt hinzu. 
 
 
J Gebühren für Nutz- und Schlachtviehhandel 

 beim Warenwert beim Warenwert 
 < 550 € / Tier > 550 €  / Tier 
     € 10,00 2,00 % vom Käufer 
     €   8,00 1,50 % vom Verkäufer 
 
Alle Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer !      
 
 
 
Mitgliedschaft – Genossenschaftsanteil je Betrieb   €   512,00 
   
Der RSA eG ist eine Zuchtgenossenschaft. Nach Eintragung in die Liste der Genossenschaftsmitglieder 
ist jedes Mitglied verpflichtet, einen Geschäftsanteil von € 512,00 zu entrichten. (Die Einzahlung kann 
auf schriftlichen Antrag in drei Raten erfolgen). Der Geschäftsanteil wird bei Beendigung der RSA-
Mitgliedschaft auf Grundlage der gültigen Satzung rückerstattet. 


